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Mietrückstand:  
Wie viel ist zu viel?
Vermieter können einen Mietvertrag fristlos 
kündigen, wenn der Mieter an zwei aufein-
anderfolgenden Terminen mit einem erheb-
lichen Teil der Miete im Rückstand ist. Der 
Mietrückstand muss allerdings beide Male 
erheblich sein – 19 Prozent der Gesamt-
miete sind das nicht. So hat das Landge-
richt Berlin entschieden.
Der Mieter schuldete dem Vermieter die ge-
samte Warmmiete für Februar 2018 in 
Höhe von 704 Euro sowie 135,41 Euro aus 
dem Monat davor. Der Vermieter kündigte 
daraufhin den Mietvertrag fristlos und be-
rief sich dabei auf §  543 Abs.  2 Nr.  3a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Nach 
dieser Vorschrift dürfen Vermieter fristlos 
kündigen, wenn ein Mieter „für zwei aufein-
anderfolgende Termine mit der Entrichtung 
der Miete oder eines nicht unerheblichen 
Teils der Miete in Verzug ist“. Aber: Was be-
deutet das genau? Der Mieter bezweifelte, 
dass hier die Voraussetzungen für eine 
fristlose Kündigung vorlagen. Insbesondere 
sah er seinen Mietrückstand vom Januar 
nicht als einen erheblichen Teil der Miete 
an. 
Das Landgericht Berlin gab dem Mieter 
recht. Die 135,41 Euro Mietrückstand vom 
Januar 2018 entsprachen lediglich 19 Pro-
zent der Gesamtmiete. Nach Ansicht des 
Gerichts war dies tatsächlich kein erhebli-
cher Teil der Gesamtmiete im Sinne des 
Gesetzes. Nach einer ergänzenden Rege-
lung in §  569 Abs.  3 Nr.  1 BGB müsse ins-
gesamt die Höhe einer Monatsmiete über-
schritten sein. Daraus schloss das Gericht, 
dass in jedem einzelnen Monat mindestens 
ein Rückstand von einer halben Monats-
miete bestehen müsse, um kündigen zu 
können. Hier hatte aber der Rückstand vom 
Januar kaum die Höhe der Nebenkostenvor-
auszahlung erreicht. Das Gericht begrün-
dete seine Entscheidung so: Komme der 
Mieter an zwei aufeinanderfolgenden Termi-
nen mit einem großen Teil der Miete in Ver-
zug, bestehe Grund zu der Annahme, dass 
er dieses Verhalten fortsetzen und der Ver-
mieter sehr schnell hohe finanzielle Schä-
den erleiden werde. Deshalb sei in solchen 
Fällen auch eine schnelle Kündigung er-
laubt. Das Berliner Gericht trifft hier eine 
wichtige Klarstellung zu den Voraussetzun-
gen der fristlosen Kündigung und stellt sich 
damit durchaus gegen die Meinung anderer 

Gerichte. Diese gingen bisher oft davon 
aus, dass es ausreicht, wenn der Mietrück-
stand in beiden Monaten zusammen die 
Höhe einer Monatsmiete überschreitet. 
Dann hätten hier die 704 Euro aus dem Fe-
bruar plus 1 Cent aus dem Januar bereits 
ausgereicht. Sollte sich die Rechtspre-
chung des Berliner Gerichts durchsetzen, 
stellt dies eine erhebliche Verbesserung 
der Chancen für Mieter dar, denen ihr Ver-
mieter wegen Mietrückständen in zwei auf-
einanderfolgenden Monaten kündigt, so-
fern der Rückstand in einem Monat nur ge-
ring ist. Allerdings bleibt abzuwarten, ob 
sich weitere Gerichte dieser Ansicht an-
schließen. 
Landgericht Berlin
Urteil vom 08. 01. 2020
Az. 66 S 181/18
Quelle: ERGO Rechtsschutz Leistungs-
GmbH

Vermieter dürfen Mieterin 
mit „Fräulein“ anreden

Über Jahrhunderte war die Bezeichnung üb-
lich. Doch heute spricht kaum jemand un-
verheiratete Frauen als „Fräulein“ an. Eine 
Frau in Frankfurt, die von ihren älteren Ver-
mietern regelmäßig so bezeichnet worden 
war, machte einen Unterlassungsanspruch 
geltend, war damit vor dem Kadi jedoch 
nicht erfolgreich. Die Mieterin und ihr im 
selben Haus lebendes, betagtes Vermieter-
Ehepaar (knapp über bzw. unter 90 Jahre 
alt) wurden sich nicht darüber einig, wie die 

Mieterin anzusprechen bzw. anzuschreiben 
sei. Die Betroffene fühlte sich durch den 
heute unüblichen Wortgebrauch beleidigt. 
Sowohl auf dem Putzplan als auch auf 
sonstigen Schreiben stand vor dem Namen 
der Zusatz „Frl.“. Die Vermieter sollten sich 
verpflichten, das einzustellen, so die Miete-
rin. Ansonsten sei bei Zuwiderhandlungen 
ein Ordnungsgeld von 1.500 Euro zu ver-
hängen. Das zuständige Amtsgericht ent-
schied in diesem Fall: „In der konkreten 
Verwendung des Zusatzes ,Frl.‘/,Fräulein‘ in 
Bezug auf die Klägerin ist keine Beleidigung 
zu sehen.“  Zwar sei der Begriff 1972 aus 
öffentlichen Registern gestrichen worden, 
doch eine juristisch feststellbare Ehrver-
letzung liege nicht vor. Schließlich sei in 
Deutschland erst vor einigen Jahren eine 
moderne Frauenzeitschrift mit dem Titel 
„Fräulein“ erschienen. Zudem müsse man 
berücksichtigen, dass es sich bei den Ver-
mietern um hochbetagte Menschen handle, 
die einen anderen Wortschatz pflegten.
Amtsgericht Frankfurt/Main
Urteil vom 27. 06. 2019
Az.: 29 C 1220/19

Corona verhindert nicht 
auto matisch Ortstermin

Wir alle haben uns in den zurückliegenden 
Monaten daran gewöhnt, dass die Corona-
Pandemie einen großen Teil des Lebens 
veränderte. Bestimmte Termine finden nicht 
mehr statt, Menschen arbeiten vermehrt im 
Homeoffice, im alltäglichen Umgang sind 
etliche Rücksichten zu wahren. Doch muss 
nicht alles zum Stillstand kommen. Ortster-
mine zur gerichtlichen Beweisaufnahme 
sind unter bestimmten Bedingungen weiter 
möglich. In einem Gerichtsverfahren ging 
es um Mängel an einem Gebäude einer 
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Wohnungseigentümergemeinschaft. Es war 
ein Ortstermin mit einem Sachverständigen 
zur Beweisaufnahme angesetzt. Dazu ein-
geladene Beteiligte meldeten allerdings 
Zweifel an, ob die Veranstaltung überhaupt 
durchgeführt werden könne. Sie verwiesen 
auf die Gefahren durch die Pandemie und 
forderten eine Verlegung des Termins. Die 
Richter des Landgerichts Saarbrücken be-
trachteten die Angelegenheit als nicht ganz 
so dramatisch. Die Angst vor dem Virus rei-
che nicht aus, um eine Verlegung zu begrün-
den. Es liege an dem Sachverständigen, 
der den Beweisaufnahmetermin leite, für 
den notwendigen Infektionsschutz (zum 
Beispiel mit Abstand und Masken) zu sor-
gen. Außerdem gelte: Wer als Partei partout 
nicht daran teilnehmen möchte, der könne 
sich ja vertreten lassen.
Landgericht Saarbrücken
Urteil vom 12. 05. 2020
Az.: 15 OH 61/19

Eigentümer zahlt Wohngeld 
laufend unpünktlich

Manche Eigentümergemeinschaften und 
Verwaltungen müssen sich mit höchst 
schwierigen Eigentümern auseinanderset-
zen. Ein großes Problem kann es sein, 
wenn ein Mitglied trotz eigentlich klarer 
Rechtslage das Wohngeld dauerhaft un-
pünktlich bezahlt. Ein Eigentümer ließ zum 
Beispiel immer wieder hohe Rückstände 
zwischen 3.000 und 4.000 Euro auflaufen, 
ehe er die Rechnung beglich. Das bedeu-
tete stets einen hohen Erinnerungs- und 
Mahnaufwand. Die Gemeinschaft be-
schloss daraufhin, dem Mitglied das Eigen-
tum zu entziehen. Das ist zwar unter gewis-
sen Voraussetzungen durchaus möglich, 
allerdings hatte die Gemeinschaft hier et-
was Wichtiges übersehen: die vorherige 
Abmah nung. Aus diesem Grund war der Be-
schluss nicht wirksam. Sonst hätte der Ent-
zug durchaus Rechtskraft erlangen können. 
Bundesgerichtshof
Urteil vom 19. 01. 2007
Az.: V ZR 26/06

Urteile über Ruhestörungen 
der verschiedensten Art

Lärm aus der Nachbarwohnung, aus ande-
ren Bereichen eines Wohnhauses oder 
auch aus der Umgebung kann zermürbend 
sein. Ein Wohnungseigentümer hatte in 

seinen eigenen vier Wänden renoviert und 
den Teppichboden durch Fliesen ersetzt. 
Eine wenig überraschende Konsequenz: 
Die unter ihm Wohnenden wurden von da 
an durch vermehrten Trittschall gestört. 
Sie forderten Maßnahmen dagegen. Der 
Lärmverursacher entgegnete, dass es 
schließlich im ganzen Hause um den 
Schallschutz nicht besonders gut stehe. 
Das Gebäude erfülle nicht die aktuellen 
gesetzlichen Mindestanforderungen. Doch 
der Bundesgerichtshof (Az.: V ZR 173/19, 
Urteil vom 26. 06. 2020) erkannte das Ar-
gument nicht an. Der Betroffene habe 
durch die Wahl eines neuen Bodenbelags 
für einen Nachteil gegenüber den Nach-
barn gesorgt und müsse diesen wieder 
ausgleichen. Mit der Gesamtsituation des 
Hauses habe das nichts zu tun.
Shisha-Lounges gibt es inzwischen in vie-
len deutschen Städten. Oft verfügen sie 
über eine starke Lüftungsanlage, um den 
Rauch der Wasserpfeifen abzusaugen. 
Wenn allerdings der Lärm, der von solch 
einer Lüftung ausgeht, die zulässigen 
Grenzwerte überschreitet, kann das zum 
Problem werden. Das Landgericht Berlin 
(Az.: 63 S 223/15, Urteil vom 15. 04. 
2016) sprach Mietern, die in ihrem Schlaf-
zimmer von dem Lärm belästigt wurden, 
eine Minderung um zehn Prozent zu.
Zu den Klassikern der Ruhestörung gehört 
– zumindest nach Ansicht mancher Men-
schen – das Trompetenspiel. Unter einer 
gewissen Lautstärke ist das Üben nur 
schwerlich möglich, weswegen viele Men-
schen Trompetenspieler in ihrer Nachbar-
schaft fürchten. Doch trotzdem kann ei-
nem Musiker auch in einem Reihenhaus 
das Üben und Unterrichten nicht komplett 
verboten werden. Der Bundesgerichtshof 
(Az.: V ZR 143/17, Urteil vom 26. 10. 
2018) gestattete das Trompetenspiel in ei-
nem Rahmen von zwei bis drei Stunden an 
Wochentagen und von ein bis zwei Stun-
den an Wochenenden und Feiertagen. Auf 
die üblichen Ruhezeiten sei Rücksicht zu 
nehmen.
Manchmal sind es keine Menschen, die 
Geräusche verursachen, sondern techni-
sche Geräte. Eine Heizung etwa gab regel-
mäßig ein Klopfen von sich, sodass die 
darüber wohnenden Mieter keine Ruhe 
fanden. Das Landgericht Osnabrück (Az.: 
1 S 317/17, Urteil vom 11.07. 2018) 
musste in der Beweisaufnahme zur Kennt-
nis nehmen, dass die Mieter nur noch mit 
Ohrstöpseln schlafen konnten. Das sei 
während der Heizperiode eine Minderung 
von 25 Prozent wert.

Quelle für alle Urteile: LBS Infodienst 
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